
Hinweis: Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten 
selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied muss in der öffentlichen Sitzung den 
Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der 
Gemeindeordnung zu entnehmen. 

 

Gemeinde Biberach 
 
 

Tagesordnung 
Sitzung des Gemeinderates 

19.07.2010 
 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 
 
 

 Öffentliche Sitzung  

1. Bürgerfrageviertelstunde  

2. Vorstellung Sommerkrimi 2010 durch den Jugendbeauftragten 
Sebastian Strock 

 

 

3. Geldspende des Autohaus Allgeier GmbH für 
Jugendtreff/Sommerkrimi 

Vorlage-Nr. 
080/2010 

4. Festsetzung der Gebühren für die Kindertagesstätte 
Fliegerkiste 

Vorlage-Nr. 
074/2010 

5. Entscheidung über den Verkauf/Teilverkauf oder über den 
Verbleib im Eigentum des ehemaligen Rietsche 
Fabrikgebäudes 

Vorlage-Nr. 
079/2010 

 

6. Sanierung „Alte Fabrik“ im Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte“ 
hier: Bemusterung und Ausschreibung 

 

 

7. Änderung des Bebauungsplans „Östlich der Bahnlinie“ (im 
vereinfachten Verfahren) im Giesenweg zur Schaffung von 
Wohnbauplätzen 

Vorlage-Nr. 
082/2010 

 

8. Bebauungsplangebiet „Mühlgarten I“, Gemarkung Biberach 
hier: Verlängerung der Veränderungssperre um ein weiteres 
Jahr 

Vorlage-Nr. 
081/2010 

 

9. Durchführung einer Bürgerversammlung zu aktuellen Themen 
der Gemeinde nach den Sommerferien 

Vorlage-Nr. 
085/2010 

10. Bauangelegenheiten zur Beschlussfassung  

10a. Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses mit Carport auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 150/2, Friedenstraße, Gemarkung 
Biberach 

 

 

 

10b. Abbruch und Neubau eines Wirtschaftsgebäudes auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 1884, Erzbach, Gemarkung Biberach 

 

 
 
 



Hinweis: Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten 
selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied muss in der öffentlichen Sitzung den 
Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der 
Gemeindeordnung zu entnehmen. 

 

10c. Anbau einer Terrasse mit Überdachung auf dem Grundstück 
Flst.-Nr. 9, Mitteldorfstraße, Gemarkung Biberach 

 

11. Genehmigung der Niederschrift vom 05.07.2010  

12. Bekanntgaben, Wünsche und Anträge  
 


